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Bestimmungskriterien für die Anschlussgebühren  für die Zone Schlanders 

 
        Tabelle 1 – Anschlussgebühren    

Anschlussleistung 
(kW) 

Preis A 
(ohne MwSt.) 

Preis A 
(inkl. 10% MwSt.)* 

In der Anschlussgebühr enthaltene 
Länge der ANSCHLUSSLEITUNG (m) 

15 €2 500,00 €2 750,00 15 

30 €3 000,00 €3 300,00 15 

50 €3 500,00 €3 850,00 15 

75 €3 750,00 €4 125,00 15 

100 €4 000,00 €4 400,00 15 

125 €4 500,00 €4 950,00 15 

150 €5 000,00 €5 500,00 15 

175 €5 500,00 €6 050,00 15 

200 €6 500,00 €7 150,00 15 

250 €7 500,00 €8 250,00 15 

300 €8 500,00 €9 350,00 15 

400 €11 000,00 €12 100,00 15 

500 €13 500,00 €14 850,00 15 

* 10% MwSt. unbeschadet eventueller künftiger Prozentsatzänderungen 

 

         Tabelle 2 – Anschlussgebühren 

Anschlussleistung 
(kW) 

Preis B 
(ohne MwSt.) 

Preis B 
(inkl. 10% MwSt.)* 

In der Anschlussgebühr enthaltene 
Länge der ANSCHLUSSLEITUNG (m) 

15 €4 200,00 €4 620,00 15 

30 €4 250,00 €4 675,00 15 

50 €4 300,00 €4 730,00 15 

75 €4 350,00 €4 785,00 15 

100 €4 400,00 €4 840,00 15 

125 €5 400,00 €5 940,00 15 

150 €5 800,00 €6 380,00 15 

175 €6 600,00 €7 260,00 15 

200 €7 500,00 €8 250,00 15 

250 €8 300,00 €9 130,00 15 

300 €9 800,00 €10 780,00 15 

400 €12 200,00 €13 420,00 15 

500 €15 800,00 €17 380,00 15 

* 10% MwSt. unbeschadet eventueller künftiger Prozentsatzänderungen 
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Bei den Anschlussgebühren wird zwischen zwei Preiskategorien (“Preis A” und “Preis B”) unterschieden, die wie 

folgt angewandt werden. 

Falls die ANSCHLUSSLEITUNG des ANSCHLUSSOBJEKTES oder des zu versorgenden Grundstückes bereits 

bei den Bauarbeiten der Haupttransportleitung des Fernwärmenetzes verlegt wurde, bzw. wird und für die 

Wärmelieferung lediglich eine Wärmeübergabestation eingebaut und angeschlossen werden muss, so wird dem 

KUNDEN die in der Tabelle 1 (Preis A) angegebene und je nach der bereitgestellten Anschlussleistung gestaffelte 

Anschlussgebühr in Rechnung gestellt. Sofern das ANSCHLUSSOBJEKT oder des zu versorgenden Grundstückes 

sich in einer Erweiterungszone befindet und einen Vorvertrag mit FERNHEIZWERK SCHLANDERS innerhalb 

September 2004 abgeschlossen hat, wird der im Vorvertrag vorgesehene Anschlussgebühr verrechnet. In der 

Tabelle 1 sind auch die in der Anschlussgebühr inbegriffenen Laufmeter der ANSCHLUSSLEISTUNG angegeben. 

Sollte die ANSCHLUSSLEITUNG die in der Tabelle 1 angegebene Länge überschreiten, werden die darüber 

hinausgehenden Meter dem KUNDEN im Ausmaß von € 300,00 pro Laufmeter zzgl. Mwst. verrechnet.  

Falls die ANSCHLUSSLEITUNG des ANSCHLUSSOBJEKTES oder des zu versorgenden Grundstückes noch nicht 

verlegt wurde, die Wärmeübergabestation noch einzubauen und noch an die Fernwärmehauptleitung 

anzuschließen ist, so wird dem KUNDEN die in der Tabelle 2 (Preis B) angegebene und je nach der 

bereitgestellten Anschlussleistung gestaffelte Anschlussgebühr in Rechnung gestellt. In der Tabelle 2 sind auch die 

in der Anschlussgebühr inbegriffenen Laufmeter der ANSCHLUSSLEISTUNG angegeben. Sollte die 

ANSCHLUSSLEITUNG die in der Tabelle 2 angegebene Länge überschreiten, werden die darüber 

hinausgehenden Meter dem KUNDEN im Ausmaß von € 300,00 pro Laufmeter zzgl. Mwst. verrechnet.  

Die Gesamtlänge der ANSCHLUSSLEITUNG wird von der bestehenden Haupttransportleitung des 

Fernwärmenetzes bis zur Wärmeübergabestation gemessen. Dies unabhängig davon, ob die 

ANSCHLUSSLEITUNG unterirdisch oder oberirdisch innerhalb des ANSCHLUSSOBJEKTES verlegt wird. 

 

 

 


